
VERFAHRENSVERMERKE 

AUFSTELLUNGSBESCHLUSSVERMERK 

Aufs1ellunQsbeschluß gern. § 2 Bau GB durch Beschluß der stad1verordnetertVersammlung vorn 02.07.1 993 mit 
Ergänzungen vom 1 3.01 . 1994. 

Büdingen den ,, c: Ci, ,  1999i ,J, v r'< l, 

/j 
,,. -' ,_uit 

Magistrat der stadt Büdingen 

VORGEZOGEf\E. TRÄGERBETEIUGUNG 

Beteiligung derTräger öffentlicher Belange gern. § 4 Bau GB bis Ende Februar 1997. Die Trägerwurden durch An­
schreibem vom 28.01 .1 997 zur stellungnahme aufgefordert. 

BÜRGERAM-IÖRUNG 

Büdingen den .1 "i C� t .  1999' . ,. 

L /J 
r:,,;rn- ,_ .. r, 

;3 ürg,c, rn1e: ,.;.; :c,.-
Magistrat der stadt Büdingen 

Die frilhzeitige Beteiligung der Bürger gern. § 3 Abs. 1 Bau GB erfolgte durch eine Bürgeranhörung am 12.08.1998
mit anschließender Aushängung zur Emiöglichung der Sl:ellungnahme bis zum 27.08.1 998. 

Siegel Büdingen den � r:. O '.-d . 1999 ' 

8ürger,nc1s1er 

MagiS1ra1 der stadt Büdingen 

BETEIUGUNGSVERMERK 

Öffentliche Auslegung derPlanung·gem. § 3 Abs. 2 BauGB vom 03.02.1 999 bis einschließlich 05.03.1999.

Büdingen den 1 5, n k 1· 1999 

SAlZUNGSBESCHLUSSVERMERK 

Rernd ·. il 
i<)r[t•rme!sfer 

Magistrat der Stadt Büdingen

Als Satzung beschlossen gemäß § 1 OAbs. 1 Bau GB von der stadtverort::lnetenversammlung 
am 10.09.1999. 
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Magistrat der stad! Büdingen

GENEHMIGUNGSVERMERK 

Für den Bebauungsplan wurde gern. -die Genehmigung erteilt.

Darmstadt den 

INKRAFTTRETEN 

Die Erteilung der Genehmigung des Bebauungsplans wurde gern. § 10 Abs. 3 BauGB am
ortsüblich bekanntgemacht. 0 \, März 2000 
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! ERSATZMMNAHM[ FÜR DEN BEBAUU.�GSPLAN NR. 3 

,,DIE SPITZ.EN\'I/IESEN" 

ZEICHENERKLÄRUNG --------, Grenz.e de� räum!jchen Ge!tungsbernichs d�r •••• 
� Flur 4, Nr. 74 / 1 • ,.Der klelne Wdhd' 
'JM�.!!'!!!.l!...<;!l...e_; 21.901 n,' 
Zuordnung zyr !;ra,;,1,moCnahme: 3940 m' 
Entwidluna der.Fläche: 
Durch Änderung der BeW!rt��haft1mgSform EnlWlülung
einer EX'!ensivwieu (Maßnahme 2) 

: UNMAßSTÄBLICHE VERKLEINERUNG 

Ersatzmaßnahme 
F!�che für Maßnahmen zum Schutz, 2ur Pflege

L .L .LJ. und 2ur Entwicklung von Natur und Land­
schaN. gern. §9 (1) Nr. 20 B�uGB 

� Schi!fröhrkhl (Best�nd) 

Schilfröhrichl (Planung) 

Feuchlwi�se 

E�tenslve Wiese 

Graben (unger.thrcr Verlau!J 
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F E s T s E T z  U N G E N nach den Bestimmungen deS Baugesetzbuches i. d. F. der Bekanntrrachung 
vom 8.12.1986 (BGBI. I, 2191) zutetzt geändert durch das Gesetz vom 30.,7.1996 (BGBI. I, 1189), Ntufassung
des Baugesetzbuches�BauGB) in der Fassung der Bekannbnachung vom 27.8.1997 (BGBI. I, 21,11, in Ver­
bindung mit der Baunutzungsverordnung l.d.F. vom 23.1.1990 (BGBI. 1, 132) zuletzt geändert durch das 
Gesetz vom

0

22.4, 1993 (BGBI. 1, 466, 479), der Planzelchenverordnung vc;>fu 13.12.1990 (BGBI. 1, !58), sowie 
der Hessischen Bauordnung i.d.F. vom 20.12.1993 (GVBI. I, 655).

1 ,  

1 .1 

1.2 

2. 

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

In allen WA-Gebieten sind die gern. § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zugelassenen Nutzun­
gen (Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetrleb11, Anlagen
für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe, Tankstellen) nk:ht zuläss.ig (§ 1 Abs. 6 BauNVO). 

Je Wohngebäude sind maximal 3 Wohnungen zulässig (§ 9 Abs.1 Nr.6 BauGB).

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN AUFGRUND DER 

LANCSCHAFTSPLANUNG 
gern. § 9 Abs.1 Nr.20 und Nr.25a+b BauGB

GELTUNGSBEREICH 1 

2.1 Mindestens 30% der pr;vaten Grundstücksflächen sind als Garten- oder Grünfläche am.ulegen 
und zu unterhalten. Die Grünflächen sind, unter Anrechnung bereits vorhandener Ge�ölze, zu 
einem Drittel mit Gehölzen zu bepflanzen. Ein Baum entspricht dabei 15 - 20 qm, ein Strauch
1,5 - 2 qm. 

Die vorhandenen Kirschbäume sind In die Gestaltung der Vorgärten zu integrieren. 

2.2 Auf den privaten Grundstuc'ksflächen sind mindestens S0°/4 der Anpflanzungen unter B«irücksich­
tigung der Pflanzliste auszuwählen. Der Anteil von st:andortfre•nden Gehölzen dalf 20% nicht 
überschreiten. 

2.3 Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen, die gern. § 9 Abs.1 Nr.26a BauGB mi1: Bäumen 
und Sträuchern zu bepflanzen sind, ist eine mehrreihige Schutzpflanzung aus standort­
gerechten Gehölzen unter Berücksichtigung der Pßanzliste herzustellen. 

2A Die öffentliche Grünfläche - Wasserfläche - Entwässerungsgraben ist gem. 
§ 9 Abs.1 Nr.26b BauGB in ihrem Bestand zu sichern und zu pflegen und durch einen ! m brei­
ten Schuttstreifen zur gepll!lnten Bebauung hin abzupuffern. Hierbei sind die Pflege­
maßnahmen und die P11anzliste zur Graben• und Schutzstreifenvegetation zu beachten. 

2.5 Außenwandflächen sowie Garagenwände, die auf einer FlächE: von mehr als 20 qm fehsterlos 
sind, sind mit Rank- und Kletterpflanzen unter Berücksichtigurig der Pflanzliste zu begrünen. 

2.6 Die durch Zeichnung festgesetzten B�ume innerhalb des öffenllichen Straßenraumes �ind unter 
Berücksichtigung der Pflanzliste zu pflanzen und zu erhalten. 

2.7 Im Bereich der öffentlichen Grünfläche - Spielplatz und in diei;em direkten Umfeld SOiien bei 
Neupflanzungen nur ·standortgerechte Bäume und Sträucher ullter Berücksichtigung der Pflanz­
liste sowie andere laubwerfende Sträucher verwendet werden. Hierbei ist darauf zu achten, 
daß nur Gehölze ohne giftige Pflanzenteile gepflanzt werden. Die giftigen bzw. wenig giftigen 
(ungenießbaren) Pflanzen siild in der Pflanzliste entsprechend markiert. 

2.8 Die Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur ur1d Land­
schaft gern. § 9 Abs.1 Nr.20 BauGB gliedern sich in drei Biotop- und Nutzungstypen: 

A. Wegerain mit integriertem Kiesweg 

Die Fläche auf Flurswck 326/2 ist als Weg1 irain mit Integriertem. Kiesweg anzulegen und zu si­
chern. Der vorhandene Krautstreifen ist a1 rf 4,50 m zu verbreitern und als artenreicher Wegrain 
zu entwickeln. 

B. Streuobstwiese extensiv genutzt 

Auf den Flurstücken Nr. 3, 4, 5, 6 und 7 sin, i die vorhandenen Jreuobstwieseri zu erhalten und nachhaltig zu sichern. Die Flächen sollen 1 �iner extensiven Nu�ung zugeführt werden. ' 
c. Grünland (Frischwiese) extensiv gen �zt 

Auf den Flurstücken Nr. 1 (zur Hälfte) und � :  ist die vorhandene Frischwiese zu erhalten und 
nachhaltig zu sichern. Die Fläche sollen ei ner extensiven Nutzung zugeführt werden. 

Die Anlage und Pflege der Ausgleichsfläch en ist nachfolgend beschrieben. 

2.9 Parkplätze, Zufahrten und Wege etc. sind 'II '8SSerdurchlässig zu befestigen (wassergebundene 
Decke, Schotterrasen, Fugenpflaster mit Ab standshalter, Rasengittersteine). 
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GELTUNGSBEREICH 2 

Die �it Geltungsbereich 2 festgesetzte Flä< :he für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung vo� Natur und Landschaft gern . § 9 Abs.1 Nr.20 BauGB (Maßnahme 2) ist durch Än­
derung der Bew,rtschaftungsform als exten rsive Wiese zu entwickeln. 

Die _Ersatzmaßnahmen werden gern. § 9 Ab: s.1a Satz 2 Bau GB ilen privaten Eingriffen im Plan­
gebiet zugeord�. 

BAUORDNUNGSRECHTLICHE FES"rSETZUNGEN 
gern. § 87 HBO i. V. m. § 9 Abs,4 BauGB 

Als Dachform für die Hauptgebäude sind nu ir Sattel-, Pult- oder Walmdächer zulässig. 

Für die Hauptgebäude ist Eiine Dachneigung I von 30 biS 48 Grad zulässig. 

Als Dacheindec�_ung aller geneigten Dächer · sifld lediglich ortsübliche Materialie� (Ziegel in
�ot- und Brauntönen oder Schiefer) zulässit g. Flache Dächer von Garagen und Nebengebäuden 
sind zwingend zu begrünen . .

Dachaufbauten, -gauben und -einschnitte si1 nd bis zu einer Gesamtlänge von max. 60% der da­
zugehörigen Gebäudelänge zulässig. 

Die traufseitige Außenwandhöhe dalf, von d ler natürlichen Geländeoberfläche talseits bis zur Schnittlinie der Wand mit der Dachhaut ode1 r bis zlffll oberen Abschluß der Wand • bei eingeschossigen Gebäuden 4,50 m 1 
• bei zweigeschossigen Gebäuden 6,50 . m
nicht überschreiten. 
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Über dem 2. Vollgeschoß ist ein Kniestock unzulässig. Bei eingeschossigen Gebäuden ist ein 
Kniestock mit einer Höhe von max. 1 ,25 m zulässig, wenn c;lie Vollgeschossigkeit nach der Hess. 
Bauordnung nicht erreicht wird, 

EinfriJ(lungen sind entlang öffentlicher Wege- und S6-aßeMläche'1 bis zu einer Höhe von 1 ,2(1 m 
über der vorgelagerten öffentlichen Fläche zulässig.

folgende Materialien sind zulässlg:
• Laubgehölzhecken 
• transparente Holu.äune
• transparente Metallzäune
• begrünte Maschendrahtzäune. 

Zäune sind mit einer Bodenfreiheit von 1 6  cm zu errichten, um die Bewegungstreihelt von 
Klelnsäugem (z.B. lgeJ) zu gewährleisten. 

Massive Pfeiler sind nur an Türen und Toren zulässig. 
' 

Mülltonnen-Stellplätze sind bei Anordnung an der Straße mit straßenseitigen Sichtblenden ab-
zudecken· und zu umpflanzen. 

Die Vorfelder von Sammelgaragen sind mit begrünten Pergolen und Rankgerüsten zu gestal­
... 

Die Straßenverkehrstlächen im Plangebiet sind ver1cehrsberuhigt auszubauen. 

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME 

Das Ptangebiet liegt innerhalb der Zone III des noch rechtskräftigen Oberhessischen 
Hellquellenschutzbezirks, dem Wasserschutzgebiet für die Trinkwassergewinnungsanlagen der
stadt Büdingen, Stadtteil Eckartshausen. 

Die in der SctRJtzgebietsvero«lnung aufgeführten Yerbote und Auflagen sind daher zu beachten 
und einzuhalten. 

In der Umgebung des Plangebiets sind nach Aussage des staatlichen Umweltamtes, Frankfurt 
Atfflächen bekannt
• Grundstück Diebacher Str. 3 Altfläche der Erfassungsklasse 1 � ohne weitere Informationen
• Altablagerung Schlüssel Nr. 440 004 040 000 006 (HW 5!70150, RW 3503900) - ohne weitere 

lnfonnationen
• Altablagerung in der flur 7 Nr. 5 - 1912 stillgelegte Deponie. 

ALLGEMEINE HINWEISE 

Für die ordnungsgemäße Abführung der häuslichen Abwässer sowie des anfallenden 
Niederschlagswassers ist die Entwässerungssatzung der Stadt in ihrer aktuellen Fassung maß­
gebend. 

Bei Bepflanzungsmaßnahmen im Bereich von Ver- und Entsorgungsleitungen sind ausreichen­
de Pnanzabstände einzu�tten, damit Auswechslungen oder Reparaturen dieser Anlagen vor� 
genommen werden können. 

Gern, § 51 Abs.3 Hess. Wassergesetz soll, soweit wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Be­
lange nicht entgeQenstehen,  Niederschlagswasser von d�jenigen verwertet werden, bei dem 
es anfällt. Für eine konzentrierte Versickerung von Dachfläehenwasser über Versickerungsan­
lagen ist eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich, wenn der Flurabstand zum höchsten na­
türlichen Grundwasserleiter weniger als 1 ,50 m beträgt. 

Darüber hinaus ist die Verslckerungsfähigkeit des Bodens vorab zli prüfen. Die Regeln für die 
Ausführung von Anlagen zur dezentralen Versickerung sind zu beachten. 

Eine konzentrierte Versickerung von Niederschlagswasser welches über das natürliche Ausmaß 
verschmutzt ist (z.B. von Straßen oder Parkplätzen) wird nicht gestattet. Dieses Wasser is·t der 
öffentlichen Kanalisation zuzuführen. 

Eine SchachtverSlckerung ist nicht zulässig. 

Sollte bei der Bebauung von Grundstücken Grundwasser aufgeschlossen und dessen Ableitung 
elforderlich werden, ist eine entsprechende Anzeige bei der zuständigen Behörde erforderlich. 

Die Verwendung von Solaranlagen ist erwünscht 

Zur Sicherstellung• des Löschwasserbedarfs wird die BereH,stellung-der elforderlichen 
Löschwassermenge gem. der verordnung sowie nach dem Arbeitsblatt gefordert, 

Für den Einbau von Hydranten sind die Hydrantenrichtlinien einzuhalten. 

Die Zufahrten sind nach HBO entsprechend herzurichten. 

Bel Erdarbeiten können jederzeit Bodendenkmäler wie Mauem und andere Funde, z.B. Scher­
ben, Steingeräte und Skelettreste, entdeckt werden. Diese sind entsprechend § 20 Abs.3 DschG 
unverzUglich dem Landesamt für Denkmalpflege, der unteren Denkmalschutzbehörde oder der 
Stadtverwaltung zu melden. 

Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit, daß bei Ausschachtungen bislang unbekannte Altab­
lagerungen, Bodenkontaminationen oder sonstige Beeinträchtigungen angeschnitten werden. 
Dabei kann es sich u.U. um ausgasende, gesundheitsgefährdende Stoffel handeln. Um Gefähr­
dungen zu vermeiden, sind bei neu entdeckten Bodenverunreinigungen nach HAltlastG unver­
züglich das Staatliche Umweltamt, die nächste Polizeidienststelle, der Magistrat der Stadt Bü­
dingen oder der Abfallwirtschaftsbetrieb des Wetteraukreises zu benachrichtigen. Die weite� 
Vorgehensweise ist abzustimmen. 

ANLAGE UND PFLEGE DER AUSGLEICHS- UND ERSATZMASSNAHMEN 

GELTUNGSBEREICH 1 

Maßnahme A. - Weaerain mit inteariertem Kiesweo 

Der das Gebiet von Norden erschließende Fußweg ist als unversiegelter Weg zu erhalten. Der 
1 ,50 m breite Krautstreifen soll auf ca. 4,50 m verbreitert und als Wegrain gesichert werden. Die 
Entwicklung der Fläche soll durch Selbstaussamung benaChbarter Pflanzen erfolgen. 

1 
Die Pflege des Wegraines beschränkt sich auf eine einmalige Mahd alle 3-4 Jahre im Septem­
ber um eine Verbuschung aus angrenzenden Gehölzstandorten zu vermelden. Dabei sollte je­
weils nur 50 % des gesamten Abschnittes im etwähnten Jahresrhythmus gemäht werden, um 
der Tierwelt Rückzugsberelche_ zu ennögllchen. folgende Gesichtspunkte sollten bei den 
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Pflegegängen beachtet werden: 
• Keine Schlegel / Saugmähgeräte einsetzten, 
• Schnittgut 2-3 Tage liegen lassen, um der Fauna die Rückzugsmöglichkeit zu gewähren,

anschließend der Kompostierung zuführen, 
• Schnitthöhe nicht unter 10 cm, um das Kleinklima ·innerhalb dieser Bereiche zu garantie 

rerl da sonst durch Bodenaustrocknung Bodenlebewesen gefährdet werden können (Brut 
bei 'Bodenbrütern, Entwicklungsstopp bei Raupen und Puppen von Schmetterlingen>. 

Maßnahme B, - ExtensMeruna der StreuobstwiHe 

Die Entwickhmgsmaßnahme sieht einen (soweit als möglich) gestaffelten Altersaufbau des Be­
standes vor. 

Folgende Entwicklungsmaßoahmen sind dafür vorgesehen: 
• Neupflanzung zur vollständigen Bestandsdeckung der gesamten Fläche, 
• Veijüngungsschnltt und nachfolgende Erhaltungsschnitte an älteren, aber vitaleri Obst 

bäumen,
• Erhaltung der übrtgen älteren Obstbäume bis zu ihrer Abgängigkeit aJs „ Totholzbäume" 

mit gleichzeitigen Ersatzpflanzungen am Standort. 

Die Neuanpflanzung soll flächig (zerstreut) elfolgen, die Pflanzdlchte beträgt 1 Obstbaum pro 
250 qm. Hierfür sollen nur hochstämmige Obstbäume starkwüchsiger und regionaltypischer Ar­
ten und Sorten verwendet werden. Der Schwerpunkt sollte dabei auf Mostäpfel und auch auf 
robuste Mostbirnen undZwetschgensorten gelegtwerden. 

Außer dem Pßanzschnitt und einem Erziehungsschnitt etwa fünf bis acht Jahre nach der Pflan­
zung, soll die Pflege nur noch durch ein sporadisches Auslichten der Krone, im mehrjährigen 
Turnus, erfolgen. 

· Der Unterwuchs der Streuobstwiesen muß, um ei_ne vollständige Verbuschung zu verhindern,
kurz gehalten werden. Geringfügig können jedoch Brombeerbewuchs und Brennesselßuren als
zusätzliche kleinräumige Biotopstrukturen toleriert werden. Der Mahd dieser Flächen sollte vor 

· der Beweidung als Standweide Vorrang gegeben werden, i..m einen Schaden an den Bäumen 
und der Grasriarbe zu venneiden.

Das Mähgut soll frühestens nach 2-3 Tagen abtransportiert werden. Falls möglich, sollte die Ver­
wendung als Grünfutter bzw. Heu Priorität besitzen. Eine Düngung der Flächen sollte nicht er­
folgen um das Abmagern der Flächen voranzutreiben und den Artenreichtum zu fördern. 

Falls auf eine Beweidung der Flächen nicht verzichtet werden kann, sollte der Beweidung mit
Schafen Vommg eingeräumt werden. Bei der Beweidung durch Rinder ist die Besatzdlchte der 
extensiven Bewirtschaftungsform anzupassen. 

Bei der geplanten Ersatzpflanzung benötigt jeder Baum in den ersten Jahren einen Pfahl zur
Standsicherheit. Die Pflanzung ist vor Wildverbiß, Wühlmäusen und Kaninchen zu schützen.

Maßnahme C, - ExteDsMeruna des Grünlandes <Frischwiese>

Die Wiese soll ein- bis zweischürig im Jahr gemäht werden. Der erste Schnitt soll dabei etwa 
Anfang Juli, der zweite etwa Anfang Oktober erfolgen. Die weiteren Pflegemaßnahmen ent­
sprechen denen der Wiesenflächen des Streuobstes. 

Entwässerungsgraben

Im Nordwesten befindet sich ein zur Entwässerung angelegter, periodisch wasserführender Gra­
ben. Dieser Graben soll als wertvolle Biotopstruktur fUr Flora und Fauna als artenreiche Kraut­
flur nachhanig gesichert werden. 

Die Pflege des Grabens besehränkt sk:h auf eine einmalige Mahd alle drei bis vier Jahre Im
September um eine Verbuschung aus angrenzenden Gehölzstandorten zu vermeiden. 

�i c:t_�r �-�� ���� ,tevve�� nur 50� des '!f"Um�n Abschnittes Im erwähnten Jahresrh�mus
gemäht werden, um der Tierwelt ROckzugsbereiche zu ermöglichen. Folgende Gesichtspunkte 
sollten bei den Pllegegängen beachtet werden:
• Keine Schlegel I Saugmähgeräte einsetzen, 
• Schnittgut zwei bis drei Tage liegen lassen, um der Fauna Rückzugsmöglichkelt zu ge 

währen, anschließend abtransportieren,
• Schnitthöhe nicht unter 1 0  cm, um das Kleinklima innerhalb dieser Bereiche zu garantie 

ren, da sonst durch Bodenaustrocknung Bodenlebewesen gefährdet werden können (Brut 
bei Bodenbrütern, Entwicklungsstop bei Schmetterltngsraupen und -puppen). 

Auf sich entwickelnden Teich- und Bachröhrichtstandorten elfolgt keine Mahd 

Im direkten Grabenbereich sollen lediglich lnitialpflanzungen gemäß der Pflanzliste ·Punkt·d} 
Grabenbepflanzung elfolgen 

Die öffentliche Grünfläche - Wasselfläche - Entwässerungsgraben ist durch einen 5 m breiten 
Schutzstreifen gegenüber der geplanten Wohnbebauung abzugrenzen. Dieser Streifen ist einer 
extensiven Nutzung zuzuführen. Die Pflegemaßnahmen im BerE!ich des Schutzstreifens sollen 
sich abhängig vom Eutrophierungsgrad des Standortes auf eine 2 • bis 3-malige Mahd im Jahr 
beschränken. Das Mähgut ist zur Ausmagerung des Standortes abzutransportieren. 

Sepflanzungen in diesem Bereich sind gemäß der Pflanzliste Punkt e) Sträucher für den 
Schutzstreifen vorzunehmen. Die Strauchpflanzungen sollen in Gruppen elfolgen um raum­
wirksame Strukturen und Rückzugsmöglichkeiten für die Fauna zu erhalten. 

GELTUNGSBEREICH 2 

Maßnahme 2 - Entwicklunc.i einer extensiv aenutzten Frischwiese 

Die Extensivwlese soll durch Änderung der Bewirtschaftungsform entwickelt werden. In den 
ersten Jahren ist eine drei- bis viermalige Mahd (erster Schnitt illl Mai) vorzunehmen, später 
soll nur noch ein- bis zweimalig im Jahr gemäht werden (bei einmaliger Mahd erst i,ach dem 
15. August, bei zweimaliger Mahd erster Schnitt Mitte Juli, zweiter Schnitt Mitte OktOber). Alter­
nativ kann eine extensive Beweidung der Fläche mit Schafen erfolgen. 

Die Düngung und der Einsatz von Pestiziden auf dieser Fläche ist nicht zulässig. 

PFLANZLISTE . 

Im gesamten Ptangebiet sind standortgerechte Bäume und Sträucher unter Berücksichtigung 
der folgenden Artenverwendungsliste anzupflanzen. 

Gehölze, welche sich nicht für die Bepflanzung des Spielplatzes eignen, sind mit ++ gifflg, + 
wenig giftig (ungenießbar) gekennzetehnet 

., 
. \ 

" 

' 
' 

,,� 

1 

ZEICHENERKLÄRUNG 

WA Allgemeines .Wohngebiet

Geschoßf/ächenzahl - GFZ

0,3 Grundflächenzahl - GRZ

I I  Zahl der Vollgeschosse als Höcflstrnaß

0 offene Bauweise

- -. · - - Baugrenze

□ 
rn:D 
Ed 

überbaubare Grundstücksfläche

nicht Llberbaubare Grundstücksfläche

Straßenverkehrsfläche 

Straßenbegrenzungslinie

[2J 
Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung � Weg

0 
Fläche für die Abfallentsorgung - Containerstandort

� 
öffentliche Grünfläche - Kinderspielplatz

FI. 7 
· Gemarkung Calbach
. Flur i, 5u 7

@/@ Einzelbaum Bestand / P.lanung
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Fläche gemäß § 9 ( 1 )  Nr. 25a BauGB
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(Zimmer) 

■■■■ Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

__J, vorhandene Parze/lengrenze

[::? vorhandenes Gebäude

a) Große Laubiume (Bäume 1. Ordnung) · 

Straßenbäume [sind mit � gekennzeichnet, hierbei sind die für den Standort geeigneten Sorten
(z.B. bei Acer �/atanoides_ die Sorte 'Columnare') auszuwählen. 
,- Acer P!ataooides (Spit�horn) � 

Acer p$eudoplalENUu1 !Bergahorn) • 
Fagus sytvatic.a (Rott,uche) + 
Fraxlnus �iicelsior (Esche) • 
Populus tremula (Zitterpappel) 
Quercus �etraea (Traubeneiche) 
QIJercus robur (stielelchel • 
Sallx alba [

(Silberweide) 
Salix fragi!is (Knaekweide) 
Tilia eordala (Winter-HIide) • 
Tilül platypftyllos (Sommerlihde) � 

b) Kleine Laubbäume / Großsträucher (Bäume H. Ordnung)

Bei den kleineln Laubbäumen sowie Großsträuchern gibt es Sorten die als Straßen� bzw. 
Platzbaum verwendet werden können. Die geeigneten Arten sind mit einen " gekennzeichnet. 
- Acer cam�str& (Feldahorn) •

Ainus g1utirlosa (Schwarzerle) 
aetuia per)Üuia {Sandi:JirKe1 
carp1nus bo:tulus (Hainbuche) •
Corylus atllana (Wald-Haselt 
Corylus e-0lurna (Baum-Hasel) �
Crataegus llaevigata (Roldomj *
Crataegus monogyna {Weißdorn) 
Juglans regia (Walllllß) 
Malus svl'lE'stris. (Wildapfel) •
Prunus a\1'11.1m (Vagelkirsehe) *
Prunus m�llaleb (Steinweichsel)
Prunus pa_dus (Traubenkirschei
Rhamnus trangUla fFaulbaum) ++
Sambwcusj nigra (Schwarzer Holunder)
Sorbus ari� (Mehlbeere) • +
sorbus aubuparia (Vogalbeeret � +
Sorbua ddme,auca (Speierling)
Sorbus tolminalis fElsbeere) + 

und Hochstamm-Obstbäume 

c) Sträucher
Comus mas (Kornelkirsche) 
Cornus sakguinea (Roier Hartriegel) + 
Euonymu� europae11s fPfaffenhütctient ++ 
Uguatrum1vutgare· {Liguster) ++ 
Lonlcera i;ylosteum (Heckenkirsche) + 
Prunus spjnosa (Schlehe) 
Rosa c1mii\.a (Hundsrose) u,a, spec 
Ro$8 arven9a (Feldrose1 
Salix aurlt"- {Ohrweide) 
Salix caprea (Sahwlde) 
Sambucus racemosa (Traubenholunder) + 
Viburnum lantana (Wotliger Schneeball) +,i, 

Pflanzqualität zu a, b und c: 

Mroße L..aubbäyme fBäume 1, Ordnung> 
Hochsl:ärmle mit Baien 2 X v .• 10 -12 St.U. 

- Hochstämnle m1: Baien a x v .• 16 -28 st.U. 

Kleiße Lauhhä11w / G.roßsträuther <Bäume 11. OrctnUna> 
Hochstarnrr. mit BalteJI 3 l! v. 16-18 St.U. 
SOiitär mit Ballen 3 x V,, 12t - 150 oder 150 • 200 
Heister mit Ballen 2 x v„ 126 - 160 
�eckenpflanzen ohne Ballen 2 x v .• 125 • 150 

Sträucher 
Heckenpflafllen ofme iaallen 2 x v., 80 • 100 odet" 126 - 1110 
auch als Solitär mit Ballen 3.x v. 

dl Grabenbepflanzung 

lnitialpflanzungen 
Phragmile1; australis (Sctiitf) 
Typha angHstHolla {Langblättriger Rohrkolben) 
Sparganiuffl erectum (lgelkolll<l!fl) 
Phalaris arundinacea (Rohrglanzgras) 

e) Sträucherfün-Schutzstreifen 
Acer campestre (Feldahorn) 
Prunus padus (FrUhe Traubenkirsche) 
Corylus avelhma {Haselnuß) 
Viburnum opulus {SchnMb.lll) 
Euonymus europaeus (Pfaffenhülche11) 
Cornus sariguinea (Roter HartriegelJ 
Rhammas -rrangula (faulbaum) 
Crataegus laevigata (Rotdorn) 
Crataegus monogyna (Wei&dom) 
Rosa canina (Hunds.-ose) 

f) Ranker und Kletterpflanzen für Fassaden, Garagen etc. 

Gehölze, welche sich nicht für die Bepflanzung des Spielplatzes eignen, sind mit ++ giftig, + 
wenig giftig (uugenießbar) gekennzeichnet. 

Selbstklimmer 
Campsis· radicans (Trompetenlllume) 
Euo nymus-forlunei-Sorte11 (Spindelstrauch) 
Hedera helix (Efeu) -++ 
Hydrangea pet_iolares (Kletterhortensie) 
Parthenocissus quinquefolia „Eugelmanni"(Jungfernrebel 
Parthenocissus tricuspidalil „Veitchii" (Wilder Weiri) 

Pflanzen, die· Kletterhilfe benötigen 
Aetinidla arguta (Strahlangriffel) 
Akebia qui11ata (Akebil!) 
Aristolochia macrophyHa (Pfeifenwindej ...+ 
Clemafül .• Arteß H 
Humulus lupulus (Hopfen) 
Lonicera-Arten (Geißblätterj + 
Polygonum aubertii (Knöterich) 
Vilis-Arten jWeinreben) 
Wisterta sinensis (Blauregen) ++ 

g) Extensive Dachbegrünung

Extensivbegrünung sind natumah angelegte Vegetationsfonnen, die sich weitgehend selbst er­
halten und weiterentwickeln. Die weHgehend geschlossenen flächigen Vegetationsbestände
werden aus Moosen, Sukkulenten, Kräutern und Gräsern gebildet. 

Extensivbegrünung für Flachdächer 
Moos-Sedtim,Begrunungen 
Sedum•Moos-Kraut-Begrünungen 
Sedum-Gras-Kraut.Segrünungen 
Gras-Kraul-Begrllnungen 
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